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DIE GESCHÜTZ GI ESSER MARITZ

GESCHICHTE EINER ERFINDUNG UND EINER FAMILIE

M. F. SCHAFROTH

II. TEIL MIT EINER STAMMTAFEL

IV. JOHANN (II.) 1711-1790

Vom jüngern Sohne des Erfinders, Johann (meistens „Jean" genannt), getauft
in Burgdorf, 28. Juli 1711, verlautet erstmals, er sei als Lehrling beim Partner

des Vaters, Georg Münnich, verdingt worden. 1727 wird er als mit
diesem nach Lyon gezogen erwähnt. Von 1729 datiert eine Glocke in Satigny
GE., von der Familie Lullin gestiftet und mit „J. Maritz le fils, fondeur"
gezeichnet.100 1734 erhielt er als Mitarbeiter seines Vaters das Brevet eines

„ Commissaire des fontes d'Artillerie " für Lyon. Ueber die Qualität der

dortigen, ihm zuzuschreibenden Güsse berichtet Dulacq101:
(in Uebersetzung): „Man hat dieses Jahr (1739) in Lyon eine Probe mit
zwei dort gegossenen Kanonen gemacht. 1500 Schuss, ja noch mehr, sind

mit grosser Geschwindigkeit aus jedem Geschütz verfeuert worden und

mit Pulverladung von einem Drittel und der Efälfte des Kugelgewichtes.
Ich war sehr begierig, sie zu sehen, und zu meinem grossen Erstaunen

waren sie noch ebensogut, wie wenn sie fast nicht beschossen worden.

Die Pulverkammer war gar nicht ausgeweitet, die Mündung einheitlich,
ohne Sprünge, das Innere des Rohres makellos glatt. Der Giesser garantierte

noch wenigstens ebensoviele Schüsse. Die Zündlöcher waren beim
einen kaum vergrössert, beim andern allerdings etwas ausgebrannt, aber

es war immer noch dienstfähig. Das ist einer der schönsten Güsse, die

man zu sehen bekam."

Am 17. April 1740 wurde Jean Maritz auch als „Commissaire des fontes"
in Strassburg brevetiert102 und schlug dort seinen Wohnsitz auf. Er hatte sich

am 10. November 1735 in Satigny bei Genf mit Judith Deonna (1711 - nach

1793) vermählt. Sie war Tochter des aus Holland stammenden Kaufmannes
und Genfer Neubürgers Gaspard Deonna (1687-1751) und der Laurence
Peudefin von Lyon (1688-1767)los. Aus der Ehe sind sieben Kinder nach-
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zuweisen104; nur der Sohn Charles-Henri (1744 - nach 1795) hinterlies eine

Erbin, zwei Töchter heirateten in Frankreich, die vier übrigen Kinder starben

sehr jung105. Als tüchtige Gefährtin ihres Gatten soll Judith Deonna

gelegentlich mit Erfolg selbst Güsse geleitet haben, während der Vielbeschäftigte
immer häufiger abwesend war. Es wurde sogar später als Vorwurfgegen Ma-
ritz vorgebracht, er habe sich gerühmt, seine Giesserei Strassburg sei so gut
organisiert, dass für deren Leitung eine Frau vollkommen genüge106. Immerhin

beauftragte er später einen Unterkontraktanten Lebouc, dann den nachmals

berühmten Giesser Jean-Baptiste Dartein (1719-1781), welchen er selbst

angelernt hatte, mit der Geschäftsführung, bis er 1763 die Giesserei an Dartein

abtrat. Den Wohntrakt der Anlage liess er 1750 umbauen und fügte 1760
zwei Flügelanbauten an.

Der erste Guss in Strassburg war freilich erst 1741107 abgestochen worden.
Maritz hatte nämlich neben der mit Wasserradantrieb versehenen Bohrmaschine

noch gleich zwei neue zusätzliche Gussöfen erstellen lassen. Die Qualität

seiner Güsse setzte sich aber dann sogleich durch. Einer ersten Bestellung
auf 100 Kanonen, welche 1742 bereits abgeliefert war, folgten nun
regelmässig grössere und kleinere Serien, deren hervorragende Qualität immer
wieder von Fachleuten anerkannt wurde. In diesen Zeitraum fallen die zwei
Entschlüsse, welche gelegentlich als mitbestimmend für den meteorhaften

Aufstieg des jungen Giessers erwähnt werden 108, der Uebertritt zum
katholischen Glauben und Naturalisation in Frankreich. Das Datum des erstem ist

nicht genau bestimmbar; sowohl in den Akten der Erzdiözese Lyon, wie im
bischöflichen Archiv Strassburg fehlen alle Hinweise auf eine Konversion
Maritz. Sie lässt sich aber festlegen in die Periode nach März 1740, Datum
der noch vom reformierten Pfarrer Conrat von Genf in Lyon vorgenommenen
Taufe des frühverstorbenen Sohnes Charles103. Die Taufe des nächsten Kindes,

Charles-Henri erfolgte am 15. Dezember 1744 bereits nach katholischem
Ritus in Strassburg110; der Vater unterzeichnete den Taufeintrag persönlich.
Dass auch Judith Deonna und ihre älteste Tochter, die 1736 geborene und

1737 reformiert getaufte Laurence konvertierten, geht aus verschiedenen

Akten hervor ul.
Merkwürdigerweise scheint der Religionswechsel den Beziehungen zu Genf,
wo er kaum verborgen geblieben sein konnte, nicht geschadet zu haben. Noch

am 13. Januar 1753 ersucht ihn die Chambre d'artillerie um Lieferung eines

kleinen Mörsers für Pulverproben, einer sogenannten „Eprouvette". Maritz
führte den Auftrag im Mai 1754112 unentgeltlich aus, wobei er in seinem

Begleitschreiben die Auftraggeber als seine Wohltäter und Gönner bezeichnete.

Der Rat beschloss, ihm zum Dank eine goldene Repetieruhr neuester
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Form mit eingraviertem Stadtwappen und goldener Kette zu verehren, welches

Geschenk Maritz von Paris aus am 17. Januar 1755 verdankte.

Auch das Datum der Einbürgerung in Frankreich lässt sich nicht genau
bestimmen. Die Archive des „Service Flistorique de l'Armée" und des

„Laboratoire Central de l'Armement " in Paris besitzen keine hierauf bezüedi-o
chen Unterlagen. Die Naturalisation als französischer Untertan wird zwar
mehrfach ausdrücklich erwähntlls, aber der Zeitpunkt lässt sich nur rekon-

struktionsmässig auf die Periode zwischen Februar 1751 und Ende 1754
verlegen. Der noch erhaltene Burgdorfer Heimatschein vom 16. Januar 1751
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dürfte im Naturalisationsverfahren benötigt worden sein, die Ernennungen im
Jahre 1755, von denen nachstehend die Rede sein wird, hatten jedenfalls die

französische Staatsbürgerschaft zur Voraussetzung.

Im Gegensatz zu seinem Bruder suchte Jean nach dem Tode des Vaters
(Dezember 1743) sein Erbteil direkt zu verwerten und bot das Verfahren der

französischen Krone um 60000 Livres 116 zum Kaufe an, wobei er sich bereit

erklärte „ à aller par toutes les villes, où il sera ordonné pour établir la

machine et mettre les ouvriers en état de s'en servir avec le même succès que
lui-même". Grundsätzlich wurde sein Angebot 1745 angenommen. Vorgängig
hatte Ludwig XV., anlässlich eines Besuches in Strassburg110 im Oktober 1744
auch die Kanonengiesserei besichtigt und dem Gusse mehrerer Geschütze

beigewohnt. Er Hess sich, wie ausdrücklich vermerkt wird, eine genaue
Erläuterung des Verfahrens geben 117 und hat jedenfalls dem jungen Giesser nachher

seine Gunst bewahrt.

Die erste neue Anlage sollte in Douai erstellt werden. Dort war ein bewährter

Commissaire des fontes, Jean-Nicolas Bérenger kürzlich gestorben, die

Geschäfte einem blutjungen Neffen, Jean-François Bérenger, hinterlassend. Maritz

wurde nun beauftragt den jungen Bérenger anzuleiten und die nötigen

Verbesserungen der Einrichtung von Douai vorzunehmen; es waren beispielsweise

die Gussöfen umzubauen, „ welche seit Kellers Zeiten, (also seit mehr

wie 50 Jahren 118) unter den verschiedenen Giessern ständig im Gebrauch

gewesen und nun erneuerungsbedürftig geworden sind". Nach Anlaufschwierigkeiten,

welche sich über zwei Jahre erstreckten, konnte die Bohrmaschine

am 3. Januar 1 748 in Betrieb genommen werden. Der von Maritz sorgfältig

geschulte Bérenger wurde im Januar 1749 als „ Commissaire des fontes " bre-

vetiert. Für seine Bemühungen wurde Maritz mit einer königlichen
Jahrespension von 2000 Livres belohnt, während Bérenger in Douai 1763 eine

zweite, 1793 sogar eine dritte Bohrmaschine in Betrieb setzte. Er war
inzwischen Schwiegersohn seines Mentors geworden lls, was ihn allerdings nicht
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hindern sollte, in den gegen diesen in den Sechzigerjahren angezettelten
Intrigen eine führende und nicht immer schöne Rolle zu spielen.
Zwischen 1745 und 1751 teilte Jean Maritz also seine Arbeitskraft zwischen

Lyon, Strassburg und Douai, wobei unter seiner persönlichen Leitung in Lyon
140, in Douai 160 Geschütze 120

gegossen und gebohrt wurden, also nur hier

zusammen beinahe ebensoviele, wie sein Bruder Samuel in den allerdings
bedeutend kleineren Verhältnissen von Bern in 25 Jahren produziert hat.

Die grosse Arbeit brachte allerdings auch reichen Lohn. Schon im November

1750 war Maritz in der Lage sich einen Herrschaftssitz in der Nähe von Lyon
zu kaufen, das Schloss Barollière bei Limonest, am Mont d'Or, mit zugehörigen

Gütern und der hohen und niederen Gerichtsbarkeit121. Vom Kaufpreis

von 65 000 Livres wurden 29 000 bar angezahlt, 30 000 auf zwei Jahre

gestundet und die Restanz in eine Lebensrente von 1800 Livres jährlich für
die ältliche und kränkliche Schwester des Vorbesitzers umgewandelt.
Maritz musste allerdings vorerst 16434 Livres aufwenden, um den vieltür-

migen Bau zu restaurieren und wohnlicher zu gestalten 122 und namentlich
auch (1756) eine gemauerte Terrasse vor demselben zu errichten, welche

bastionsartig die Gegend beherrschte. Noch heute tragen auch einzelne

Balkongitter des stolzen Baues das Monogramm J M in kunstvoller Schmiedearbeit;

gusseiserne Kaminrückwände (sogenannte „ Bretagnes ") mit dem spätem

Adelswappen und dem Erstellungsjahr 1769 finden sich in verschiedenen

Kaminen von Barollière, wie auch in denjenigen der übrigen, erst später
erworbenen Herrschaftshäuser 123 des Giessers. Auch für den Gutsbetrieb wurden

Verbesserungen eingeführt, welche sich anscheinend reichlich bezahlt

machten, verdoppelten sich doch die Einkünfte fast binnen zwei Jahren, bei

gleichbleibenden Betriebsausgaben 124. Andererseits stieg auch die Steuerbelastung

von 24 Livres 12 sols im Jahr auf 241 Livres 5 (1760)126, um erst
nach dem Friedensschluss von 1763 wieder auf 148.10 zurückzufallen. Wegen

Nichtbezahlung der Steuern wurde La Barollière vom April bis November

1754 mit Einquartierung (vom Besitzer zu unterhalten) belegt; diese wurde

erst nach Erlegung des geschuldeten Betrages (27 Livres) zurückgezogen.
Die damalige Erfahrung scheint gewirkt zu haben, in spätem Jahren sind
keinerlei derartige Versäumnisse mehr festzustellen.

Mit der Nachbarschaft in Limonest stellte sich die neue Herrschaft sogleich
auf besten Fuss. Nicht nur stiftete Maritz eine Glocke für die Ortskirche,
welche am 22. Juni 1751 feierlich eingeweiht wurde, er gestattete, wie
rühmend hervorgehoben wird, wenn allerdings auch nur auf Zusehen hin, den

Durchzug einer feierlichen, alljährlichen Prozession durch die Schlossallee,
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welche Vergünstigung bisher keiner der Vorbesitzer dem Dorfpfarrer hatte

zugestehen wollen 12G. Wohl im selben Sinne übernahm Maritz im Novem-
ber 1753 die Lieferung einer Glocke für die Lyoner Wallfahrtskirche, Notre
Dame de Fourvière, zum Preise von 1500 Livres127.

Der neugebackene Schlossherr von Barollière konnte sich allerdings seiner

Besitzungen vorerst nur kurze Zeit erfreuen; die Korrespondenz mit seinem

Vertrauensmann in Lyon, Notar Bertrand 128, zeigt mit ständig wechselnden

Absendeorten die Unermüdlichkeit seinerTätigkeit, die ihm (um nurdie
Hauptstationen zu nennen) zwischen Strassburg, Douai, Paris, Rochefort und An-
goulême selten einen Moment der Rast liess. Sein nimmermüder Eifer fand

allerdings auch Anerkennung. Durch königliche Verordnung vom 23. August

1752
129 wurde er in das „Verzeichnis der 101 Artilleristen Frankreichs "

(Artilleurs de France) aufgenommen. Dies war ein eigener Verband, geschaffen
durch Ludwig XIV. am 4. Januar 1673 lso, um die damals noch seltenen

Feuerwerker und Geschützspezialisten vor Andern auszuzeichnen, indem sie als

„Tischgenossen und zum königlichen Haushalt gehörend " bezeichnet wurden

und einen Ehrensold von 100 Livres im Jahr erhielten.

Damit hörten allerdings die königlichen Gunstbezeugungen nicht auf. Am 21.

Juni 1755 verlieh Ludwig dem inzwischen mit neuen wichtigen Aufgaben
betrauten Giesser (vgl. S. 118 nachstehend) den Titel eines „Baron de la
Barollière". Schon am 16. März 1755 hatte er ihn in den Adelsstand erhoben

(écuyer) und ihm eine sogenannte Wappenbesserung verliehen131. Das schlichte,

durchgehende Silberkreuz im blauen Feld des ursprünglichen Familienwappens

war wohl schon von Johann (1680-1743) in grünen Grund gesetzt worden,

eine heraldisch zulässige Massnahme zur Kennzeichnung einer Zweigfamilie

(Sekundogenitur) ; dieses Wappen führen die Nachfahren Samuels

(1705-1786) in Holland heute noch. Für den Neugeadelten aber wandelte

sich der Wappengrund in schwarz (zabel) ; in die vier Eckfelder welche das

Silberkreuz bildete, kam je eine goldene Kanone. (Vergleiche hiezu die beiden

Exlibrisnachdrucke, Tafel 4).

Gleichzeitig wurde Maritz auch das Ritterkreuz des St. Michael-Ordens132

verliehen, dessen auszeichnende schwarze Schärpe auf dem hier wiedergegebenen

Bild des Giessers deutlich sichtbar ist. Die eigentliche Aufnahme in den

Orden durch feierliche Eidesleistung erfolgte allerdings erst am 8. Mai 1758 lss;

diese Auszeichnung war verbunden mit einer jährlichen Rente von 12 000
Livres aus der königlichen Privatschatulle. (Die normale Rente der Michaelsritter

war sonst nur 3000 Livres im Jahr.)

* *
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Am I. Mai 174g hatte Antoine-Louis Rouillé, Comte de Jouy als Staatssekretär

die Leitung des Marineministeriums übernommen, welches während der

langen Regierungszeit des Kardinals Fleury (1723-1743) arg vernachlässigt134

und unter dem Staatssekretär Jean - F. Phélipeaux, Comte de Maurepas

(1723-1749) wirklich schlecht verwaltet worden war. Wie Rouillé in einem
Schreiben vom 29. März 1750 feststellt136, fehlten allein 4099 von den für
den Sollbestand der Marine benötigten 7498 Kanonen. Deren Beschaffung
erschien vorerst als das dringendste Problem. Marinegeschütze wurden im

Gegensatz zu den für Gebrauch im Felde möglichst leicht gehaltenen
Bronzegeschützen der Armee aus dem schwereren, aber billigeren Eisen gegossen.

Nur für Ausrüstung von Landungsdetachementen und andere Ausnahmefälle

wurden gelegentlich Bronzekanonen bestellt.

Für Lieferung dieser eisernen Kanonen bestand eine alteingesessene
Kleinindustrie im Südwesten Frankreichs (Angoumois, Périgord), gruppiert um das

gerade wegen seiner zentralen Lage als Marinearsenal dienende Rochefort an

der Küste des atlantischen Ozeans. Fehlende finanzielle Mittel der

Unternehmer, die unregelmässigen Wasserverhältnisse der die Antriebskraft liefernden

Flüsse und nicht zuletzt die Knappheit der als Brennstoff dienenden Holzkohle

aus transporttechnisch günstig liegenden Wäldern behinderten die

rasche Ausweitung der Betriebe, um einer plötzlichen Aufrüstung zu genügen.
So wie die Dinge lagen, musste mit fünf und mehr Jahren gerechnet werden,

um nur die fehlenden Geschütze zu erstellen. Von Aufstellung einer
Artilleriereserve oder gar Bewaffnung neuer Schiffe, wie sie ein ehrgeiziges

Programm des Hofes vorsah, konnte bis dahin keine Rede sein.

Da machte der Marquis Marc-René de Montalambert13S, Gardehauptmann
und Generalleutnant (Regierungsstatthalter) in den Provinzen Saintonge und

Angoumois, dem Ministerium den Vorschlag in einem von ihm zu erstellenden

Betriebe Eisengeschütze zu giessen, sofern man ihm mit Einrichtungsvorschüssen

und Absatzzusicherung den nötigen Anreiz geben könne. Er be-

sass eine kleine Eisenhütte (Forgeneuve en Javerlhac) und hatte vier weitere,
ähnliche, gepachtet. Durch Indiskretionen im Marineministerium mit der

Zwangslage bekannt geworden, kaufte er raschentschlossen eine Papiermühle
in Ruelle an der Touvre (heutiges Departement Charente), nicht allzuweit

von seiner eigenen Eisenhütte und unfern der Provinzhauptstadt Angoulême
gelegen. Dort sollte eine leistungsfähige Geschützfabrik errichtet werden. Sein

Plan vereinigte verschiedene Vorzüge:
- die Touvre, Fluss von nur 12 km Länge, weist einen fast das ganze Jahr

gleichbleibenden Wasserstand auf und ermöglicht direkte Verschiffung nach

Rochefort,
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- in der Nachbarschaft gab es rund 70 Hochöfen 1S7, welche das berühmte Eisen

von Périgord erzeugten,
- ausserdem lag Ruelle in der Nähe des ausgedehnten Forstes von Braconne,
in welchem zwar schon die bisherig hauptsächlichste Geschützlieferantin der

Marine, die Forge de Rancogne (an derTardoire) Schlagrechte erworben hatte.

Diese letztere Kleinigkeit machte allerdings dem einflussreichen Marquis
wenig Kummer.
Der Widerstand der Bürgerschaft von Angoulême, welche „17 gute Gründe "

gegen die Neugründung einwendete lss, wurde in Paris bei Seite gewischt und

die Betriebsbewilligung im Dezember 1750 erteilt139. Schon im November

1750 hatte Montalembert einen Auftrag auf 800 Geschütze, lieferbar bis

Ende 1752 erhalten; nun übernahm er noch die Lieferkontingente von zwei
andern Giessereien und hatte damit einen Auftragsbestand von 1400 Kanonen
(rund 56 000 Zentner), abzuliefern bis Januar 1753. Die übliche Bevorschussung

der Artillerielieferungen in monatlichen Raten war bei derartiger
Auftragshäufung besonders günstig; andererseits enthob sein hoher Rang den Marquis

der Notwendigkeit Bürgen zu stellen. Auch sonst nützte er seine
Einflüsse und Vorteile gut aus. Trotz Widerstandes der Schlagberechtigten, hinter
welche sich auch der Intendant des Périgord im Interesse seiner Forsten stellte,
erhielt er 1752 eine Bewilligung zum Schlagen und Verköhlern von 4800
Arpents (248,16 Hektare 14°). Aus Klagen seiner kleinern Konkurrenten erhellt

auch, dass er ihnen Facharbeiter und Handlanger abspenstig machte.

Trotzdem wollten die Lieferungen nicht richtig anlaufen. Produktion und Qualität

der Güsse war meistens ungenügend, sie verringerten sich zudem noch

von Jahr zu Jahr. Hatte man 1751 von 117 vorgeführten Kanonen 17

zurückgewiesen, so konnten im ersten Halbjahr 1752 von 36 nur noch 13

angenommen werden, und 1753 war der Ausschuss bei knapp 100 vorgeführten
Stücken rund 50 Prozent. Im März 1754 musste erneut festgestellt werden,

„ dass die Montalembert'schen Geschützlieferungen unexakt und sehr oft derart

dezentrierte Hohlräume aufweisen, dass sie irreparabel unbrauchbar
erscheinen " 141. Die vorgeschlagene Lösung, die Bohrarbeiten in Rochefort und

unter Kontrolle von Maritz vorzunehmen, stiess auf heftigsten Widerstand des

sich allmächtig fühlenden Marquis, welcher seinen Einfluss bei Hofe ausnützte,

um ihm missliebige Kontrolleure zur Rechenschaft zu ziehen für vorgebliche

Kompetenzüberschreitungen gegenüber seinen Beauftragten 14S.

Dabei liefen die Vorschusszahlungen des Aerars in regelmässigen Monatsraten

von 60000 Livres weiter und erreichten Ende 1753 bereits die Summe von

1,2 Millionen Livres, während das Total aller Vorschüsse an Marinelieferanten
damals 1,9 Millionen ausmachte148.
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Der Ruf der arbeitsfördernden Maritz'schen Fabrikationsmethode hatte

inzwischen das Marineministerium veranlasst, versuchsweise ein in der Franche

Comté gegossenes eisernes Vollgusstück als Vierpfünder in Strassburg
ausbohren zu lassen. Es wurde in Gegenwart von Generalleutnant de Vallière

erprobt. Das selbst diesen überraschende, gute Resultat veranlasste Rouillé,
Maritz am 13. August 1752 nach Paris zu berufen und ihn mit der Aufstellung
von vorerst 6 Bohrmaschinen für die Marinelieferanten zu beauftragen, je eine

in Rochefort144 und in den Giessereien von Rancogne und Plassac (südlich

Angoulême), gleich drei in Ruelle. Mit diesen sollten vorläufig 100 Geschütze

unter persönlicher Aufsicht von Maritz gebohrt werden, wofür ihm 100000
Livres Entschädigung zugesichert wurden, ungerechnet die von den
Unternehmern zu zahlenden Einrichtungskosten. Die Aufstellung weiterer
Bohrmaschinen wurde ausserdem bereits geplant146. Gleichzeitig wurde eine vom
Artillerieinspektor der Marine, Bigot de Morogues 146 entworfene Ordonnanz

für die Marinegeschütze eingeführt, welche Kaliber, Rohrdimensionen, Form
und Gewicht der eisernen Geschütze einheitlich normierte.
Montalembert hatte allerdings den Vorteil des Vollgusses sofort erkannt,
versuchte aber eine Bohrmaschine eigener Konstruktion in Ruelle einzuführen147,

mit höchst unglücklichem Resultat. Deren Produkt war unbrauchbar. Trotzdem

setzte er der Einführung der Maritz'schen Methoden heftigen Widerstand

entgegen; im Februar 1755 kamen dennoch 2 Maschinen in Ruelle in Betrieb.

Aber noch im Monat Mai konnten von 81 vorgeführten Kanonen nur 9

angenommen werden, 21 mussten zum Nachbohren zurückgestellt, die restlichen

51 unbrauchbar erklärt werden. 45 von diesen wurde zur Verhinderung von

Unterschiebungen noch auf dem Kontrollplatz die Drehzapfen abgeschlagen.
Montalembert beschwerte sich deswegen heftig und warf Maritz vor, er habe

ungewöhnliche, neue Kontrollgeräte zur Anwendung gebracht. Er wurde aber

scharf abgewiesen 148.

Ende Juli 1754 hatte Rouillé zum Ministerium für Auswärtiges hinübergewechselt;

sein Nachfolger im Marineministerium, Jean-Baptiste Machault
d'Arnouville 149 war nun allerdings bedeutend weniger zugänglich für die

Argumente der Freunde von Montalembert und hatte genaue Abrechnung
verlangt. Diese ergab auf Ende Oktober 1755 eine offene Schuldsumme von
1 909 780 Livres 16°. Auf seinen Antrag war Maritz am 18. Februar 1755 vom
König zum Generalinspektor der Geschützfabrikation der Marine ernannt worden

151. Diese Ehrung bedeutete zugleich eine Kampfansage an Montalembert,

welchem nunmehr die Verfügung über Ruelle entzogen wurde. Das Werk
sollte als Pfand für die bisherigen Vorschüsse in Regie betrieben werden. Das

Liefersoll war damals 80000 Zentner eiserne Geschütze. Gemeinsam mit
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dem Kronintendanten Ruis stellte Maritz am 9. November 1755 einen

Arbeitsplan auf, welcher vorsah, die bereits vorhandenen 900 Rohstücke (35000
Zentner) auszubohren, die Vorräte an Roheisen (14550 Zentner) in
Gussstücke und dann in Kanonen zu verarbeiten und für den Rest (rund 30000
Zentner) neue Lieferkontrakte mit den ehemals Montalembert'schen Eisenhütten

abzuschliessen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Gussöfen derselben

erneuerungsbedürftig waren, was natürlich neue Verzögerung zur Folge hatte.

Immerhin konnten bis Ende 1760 die geschuldeten Lieferungen (2332
gusseiserne Kanonen, wovon über die Hälfte grobe Kaliber) geliefert werden 162,

wobei ein Gewinn von 406 371 Livres für die Rechnung Montalemberts her-

ausgewirtschaftet wurde. Dieser letztere hatte sich übrigens auf Nichtanerkennung

der ministeriellen Verfügung versteift und versuchte 1757 Maritz
als Usurpator gerichtlich zu belangen. Auf Weisung des Ministers informiert,
dass eine Klageerhebung als Auflehnung gegen den König geahndet werde,
verzichtete er auf diesen Schritt und liess seinen Groll im Rahmen der „Académie

Royale des Sciences " aus 15s. Dort erhob er unter anderem die

Anschuldigung, Maritz verwende im Interesse des Bohrens zu weiche und nicht

hinreichend zähe Legierungen. Diesen gab er die Schuld am Zerspringen
einiger Kanonen in Toulon und hatte dann die Genugtuung, dass in den spätem

Auseinandersetzungen mit Maritz alle seine Vorwürfe als Belastungsmaterial

vorgebracht wurden.

Mit der Auslieferung der bevorschussten Geschütze und der Wiedererlangung
des grössten Teils seiner Guthaben war das Interesse des Marineministeriums

an Ruelle erloschen. Aber die vielen Widerstände und Schwierigkeiten, welche

Montalembert der Regelung seiner Schulden gemacht hatte, wirkten
nachhaltig auf die Stimmung ihm gegenüber. 1761 verfügte der nunmehr auch

Marineminister gewordene Duc de Choiseul154 eine eigentliche Enteignung
zu Gunsten eines der Krone genehmen Unternehmers, des Hüttenbesitzers

Louis Baynaud 156. Das Uebernahmeinventar wurde wiederum von Maritz als

Treuhänder der Krone im September 1762 unterzeichnet. Montalembert
gelang es erst nach langen Prozessen und Unterhandlungen 1772 für sein

Eigentum eine Entschädigung von 800000 Livres zu erwirken, worauf er das

Werk Ruelle weiterhin dem König für 20 000 Livres jährlich verpachtete. Die

Stimmung am Hofe war ihm seit der Exilierung der Ducs de Choiseul und

Praslin (1770) wieder günstiger geworden. Immerhin wurden seine

Forderungen um mehr als die Hälfte reduziert. Noch versuchte er 1783 eine

Nachzahlung zu erwirken; seine neue Prozessklage und eine solche seiner Erben

wurde endgültig erst 1817 abgewiesen 156.
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Maritz hatte bereits anfangs 1758 um Urlaub nachgesucht; er musste in

seinem eigenen Betrieb (Strassburg)15Ca zum Rechten sehen und reiste natürlich

über Paris.

In diesen Aufenthalt fällt eine Episode, welche meistens ungenau berichtet

worden ist, der Guss der Reiterstatue Ludwigs XV. von Bouchardon 157. Es

rankt sich ein ganzer Kranz von schmeichelhaften Legenden um ein

Eingreifen in diese Operation oder sogar um die Leitung des Gusses durch Maritz.
Ein Teil derselben dürfte auf die besser belegte Tätigkeit von Johann Balthasar

Keller (1638-1702) von Zürich beim Guss des Reiterstandbildes Ludwig

XIV. (1693) zurückzuführen sein. Damals war erstmals eine 21 Fuss

(6,8 m) hohe Statue von 60-62000 Pfund Gussmasse in einem Stück und

auf einmal gegossen worden. Diese Operation sollte sich nun wiederholen.

Die genaue Beschreibung des Gusses durch Mariette158 und die Untersuchungen

von A. Rosserot159 lassen Folgendes als sicher erscheinen:

Der Giessereileiter von Paris, Pierre Gor, hatte Anfang 1755 den Auftrag für
den Guss übernommen, nachdem der junge Kunstgiesser Pierre Varin jun.
sich rekusiert hatte. Gor hatte mehrfache Praxis im Bildwerkguss (1752 und

1754 z. B. zwei Reiterstandbilder von Lemoyne). Ihm wird auch das gute
Gelingen des Gusses am 6. Mai 1758 ausdrücklich zugeschrieben 16°, wobei

erwähnt wird: „L'opération était dirigée par Gor, assisté de Maritz". Eine

plötzliche, katastrophenvermeidende Intervention des Letzteren wird nicht

berichtet, wohl aber beim Guss von 1693 eine solche von Keller. Dass sich solche

Verhältnisse wiederholen, ist wenig wahrscheinlich. Sei dem, wie ihm wolle,

jedenfalls brachte auch dieser wohlgelungene Guss Maritz öffentliche

Anerkennung seiner Talente und Kenntnisse ein.

An Aufgaben fehlte es ihm ohnedies nicht. Dem Beispiel der Marine folgend

ernannte ihn 1760 nun auch der Kriegsminister, Marschall Belle-Isle 101 zum
Generalinspektor der Artilleriefabrikation der Armee (Inspecteur général des

fontes de l'Artillerie de terre) mit einem zusätzlichen Jahresgehalt von 12 000
Livres. Man hatte ja alle Ursache mit seiner Arbeit zufrieden zu sein; bei

Erteilung eines neuen Auftrages von 4500 Geschützen für die Marine vermochte

Maritz dank seiner eingehenden Kenntnisse der Eisenhütten und Produktionsverfahren

den Preis des Gusseisens von 30 auf 15 Livres per Zentner zu
drücken 162, eine für die Krone ebenso willkommene wie notwendige
Entlastung. Die daherige Ersparnis machte in drei und einhalb Jahren allein

900 000 Livres aus.

Bei Uebernahme des Marine- und Kriegsministerium durch den Duc de Choi-
seul 154 1761 wurde die Leitung der Artillerien von Heer und Marine vereinigt

le3. Maritz erhielt nunmehr den Titel eines „ Generalinspektors der Ar-
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